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Name des Produkts: Spängler Portfolio Dynamik 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900CCYCFJRG4F2935 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 

 

 

 

 

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 

 

Bei diesem verwalteten Portfolio werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale 

beworben. Hierfür wird mindestens der im Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für 

dieses Finanzprodukt geplant?“ genannte Anteil der Investitionen nach der nachfolgend 

beschriebenen ESG-Strategie verwaltet.  

Das verwaltete Portfolio investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds 

und ETFs, die auch nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl 

der Investitionen werden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle 

Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.  

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt:  ___% 

 

In Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

In Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben und obwohl keine nachhaltigen 

Investitionen angestrebt werden, enthält es einen 

Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen 

  

mit einem Umweltzielt in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: ___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merkmale 

beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen 

getätigt.  

Eine nachhaltige 

Investition ist eine 

Investition in eine 

Wirtschaftstätigkeit, 

die zur Erreichung 

eines Umweltziels 

oder sozialen Ziels 

beiträgt, 

vorausgesetzt, dass 

diese Investition keine 

Umweltziele oder 

sozialen Ziele 

erheblich 

beeinträchtigt und die 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensfüh-

rung anwenden.  

 

 

 

 

 

 

Die EU-Taxonomie ist 

ein Klassifikations-

system, das in der 

Verordnung (EU) 

2020/852 festgelegt ist 

und ein Verzeichnis 

von ökologisch 

nachhaltigen 

Wirtschaftstätigkeite

n enthält. In dieser 

Verordnung ist kein 

Verzeichnis der sozial 

nach-haltigen 

Wirtschaftstätigkeiten 

festgelegt. Nachhaltige 

Investitionen mit 

einem Umweltziel 

könnten 

taxonomiekonform 

sein oder nicht. 
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Hierzu werden bei den Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-Strategie 

Ausschlusskriterien angewandt. Damit wird beabsichtigt, dass das verwaltete Portfolio im 

Rahmen der ESG-Strategie nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten 

sowie Investmentfonds und ETFs angelegt wird, die mit hohen negativen Auswirkungen im 

Bereich Umwelt und Soziales verbunden sind.  

Im Rahmen der ESG-Strategie ausgeschlossen werden Investitionen in ausgewählte Branchen, 

welche generell mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/oder soziale Belange 

verbunden sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit 

oder Konflikten beiträgt. Beispielsweise wird im Rahmen der ESG-Strategie nicht in 

Unternehmen investiert, die in der Kohleförderung tätig sind oder die einen gewissen 

Mindestanteil ihrer Umsätze mit der Herstellung von Waffen erwirtschaften. In der ESG-

Strategie ausgeschlossen werden beispielsweise auch Investitionen in Staaten, die Grundrechte 

bezüglich Demokratie und Menschenrechte schwerwiegend, dauerhaft und systematisch 

verletzen.  

Eine detaillierte Beschreibung der Kriterien findet sich im Abschnitt „Welche Anlagestrategie 

wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“.  

Es wurde kein Referenzwert definiert, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

 

 

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 

der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 

Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Zur Messung der Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale werden folgende 

Nachhaltigkeitsindikatoren herangezogen:  

Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien  

Der Indikator „Einhaltung Ausschlusskriterien“ misst, ob das verwaltete Portfolio die in der 

Anlagestrategie definierten Ausschlusskriterien einhält, d. h. ob keine Investitionen in gemäß 

der ESG-Anlagestrategie ausgeschlossene Emittenten und/oder Investmentfonds/ETFs 

erfolgen.  

Eine detaillierte Beschreibung der Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt „Welche 

Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“. 

Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird 

gemessen, inwieweit 

die mit dem 

Finanzprodukt 

beworbenen 

ökologischen oder 

sozialen Merkmale 

erreicht werden. 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem 

taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 

spezifische EU-Kriterien beigefügt.  

Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde 

liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 

berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen 

nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich 

beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Nein. 

Ja, bei diesem verwalteten Portfolio werden bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, 

Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und ETFs die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) 

berücksichtigt (nachfolgend auch PAI-Strategie). PAI beschreiben die negativen Auswirkungen 

der (Geschäfts-)Tätigkeiten der Unternehmen und Staaten, in welche das verwaltete Portfolio 

investiert, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 

Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Ziel der PAI-Strategie 

ist es, die mit den Investitionen verbundenen negativen Einflüsse auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

zu begrenzen. Hierzu werden systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, 

sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsanalyse- und -

entscheidungsprozess angewandt.  

Die Messung und Bewertung der PAI potenzieller Investitionen erfolgt mithilfe festgelegter 

Indikatoren unter Verwendung von ESG-Daten externer Researchanbieter. Für Investitionen in 

Unternehmen werden Indikatoren herangezogen, welche die PAI der Unternehmen in den 

Bereichen Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und 

Beschäftigung messen. Dazu gehören z.B. die Indikatoren Treibhausgasintensität, 

Energieverbrauchsintensität, Verstöße gegen den UN Global Compact, Beteiligung an der 

Herstellung und dem Verkauf kontroverser Waffen und Menschenrechtsverletzungen. Die 

Indikatoren für Staaten messen die PAI der jeweiligen Staaten in Bezug auf Umwelt und 

Soziales. Dazu gehören die Indikatoren Treibhausgasemissionen und Verstöße gegen soziale 

Bestimmungen. Zur Messung der PAI von Investmentfonds und ETFs werden sowohl die 

Indikatoren für Unternehmen als auch die Indikatoren für Staaten herangezogen.  

Die PAI-Berücksichtigung sieht neben der Messung und Bewertung der PAI auch konkret 

definierte Maßnahmen und Prozesse zur Steuerung der PAI bei Anlageentscheidungen vor.  

Um die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die im Rahmen der ESG-Strategie mit den 

Investitionen des verwalteten Portfolios verbunden sind, grundsätzlich zu begrenzen, wird das 

Anlageuniversum des Finanzprodukts durch die Anwendung verbindlicher, 

nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien eingeschränkt. Diese Ausschlusskriterien 

schließen im Rahmen der ESG-Strategie Investitionen in Unternehmen, Staaten und Zielfonds 

aus, die definierte Mindeststandards in Bezug auf Umwelt und Soziales nicht einhalten. Auf 

diese Weise sollen Investitionen vermieden werden, die mit Geschäftstätigkeiten in 

kontroversen Geschäftsfeldern sowie kontroversen Unternehmens- und 

Staatsführungspraktiken verbunden sind. Dazu zählen z. B. Unternehmen, die gegen den UN 

Global Compact verstoßen oder in der Herstellung kontroverser Waffen tätig sind. Eine 

ausführliche Beschreibung dieser Ausschlusskriterien findet sich im Abschnitt zur 

Anlagestrategie wieder. Zudem werden im Rahmen der ESG-Strategie Unternehmen, die in 

umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen verwickelt sind, anlassbezogen identifiziert 

und gegebenenfalls auch aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.  

Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu begrenzen, 

können je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten, Investmentfonds und ETFs  

Bei den wichtigsten 

nachteiligen 

Auswirkungen 

handelt es sich um die 

bedeutendsten 

nachteiligen 

Auswirkungen von 

Investitionsentscheidu

ngen auf 

Nachhaltigkeitsfaktore

n in den Bereichen 

Umwelt, Soziales und 

Beschäftigung, 

Achtung der 

Menschenrechte und 

Bekämopfung von 

Korruption und 

Bestechung. 

 

 

X 
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aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden, soweit PAI-Daten vorhanden sind. Hierfür 

wurden für eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert. Für weitere Indikatoren 

erfolgt die Bewertung auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten. 

 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt 

verfolgt? 

 

HINWEIS: Das verwaltete Portfolio strebt zu jeder Zeit die Erreichung der Anlageziele an, es 

kann jedoch nicht zugesichert werden, dass diese Ziele auch tatsächlich erreicht werden. Die 

nachstehende Beschreibung berücksichtigt nicht das individuelle Risikoprofil des Anlegers – 

hierzu ist eine persönliche, fachgerechte Anlageberatung empfehlenswert.  

 

Anlageziel ist der langfristige Vermögenszuwachs. Die Umsetzung erfolgt nach der Spängler 

Investment-Philosophie sowie nach dem Spängler Investmentprozess. Das verwaltete Portfolio 

wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der 

Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik zugelassene Vermögensgegenstände 

(Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) und 

im Speziellen die Spängler Strategie-Fondshülle SpänglerPrivat: Substanz. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 

sozialen Ziele verwendet werden? 

Im Rahmen der ESG-Strategie werden die im nachfolgenden beschriebenen Kriterien 

mindestens auf den im Abschnitt „Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt 

geplant?“ genannten Anteil der Investitionen angewandt. 

Die ESG-Strategie sieht vor, nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen 

zu investieren, 

- die Umsätze in den folgenden Geschäftsfeldern erwirtschaften: Kontroverse Waffen 

(Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem 

Uran, blendenden Laserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht auffindbaren Splitter); 

Stammzellenforschung unter Verwendung geklonter menschlicher Embryonen; 

Tabakproduktion; 

- die mehr als 5% ihres Unternehmensumsatzes in folgenden Geschäftsfeldern 

erwirtschaften: Konventionelle Waffen (Produktion von Rüstungsgütern, Waffensystemen, 

Komponenten, Unterstützungssystemen und -dienstleistungen sowie Handel damit); 

Thermische Kohle: Abbau/Förderung, Verkauf, Handel, und Stromerzeugung; Flüssige 

Brennstoffe: Stromerzeugung; Ölsande: Förderung; 

 

Die Anlagestrategie 

dient als Richtschnur 

für Investitionsent-

scheidungen, wobei 

bestimmte Kriterien 

wie beispielsweise 

Investitionsziele oder 

Risikotoleranz 

berücksichtigt 

werden. 
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- deren Rating schlechter als „BBB“ bei MSCI ESG ist (oder alternativ eine vergleichbare ESG-

Bewertung eines anderen Anbieters) 

- welche die folgenden Geschäftspraktiken anwenden: Systematische, schwerwiegende und 

dauerhafte Menschen- und Arbeitsrechtverletzungen; schwere Verstöße gegen UN Global 

Compact (ohne positive Perspektive); kein Bekenntnis der Unternehmenspolitik zu den 

Mindeststandards der International Labour Organisation (ILO) bezüglich Kinderarbeit, 

Zwangsarbeit, Vereinigungsfreiheit und Diskriminierung oder nachweislich systematischer 

Verstoß dagegen; 

Die ESG-Strategie sieht vor, nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten zu 

investieren, 

- die gegen folgende politische und soziale Standards verstoßen: Staaten, die Grundrechte 

bezüglich Demokratie und Menschenrechte schwerwiegend/dauerhaft/systematisch 

verletzen („not free“ nach dem Freedom House Index 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores oder gleichwertiger ESG-

Ratings); Staaten mit besonders hohen Militärbudgets (>4% des BIP); 

- die gegen folgende Umweltstandards verstoßen: Staaten ohne strategische Zielsetzungen 

und Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen und zum Artenschutz; 

Die ESG-Strategie sieht weiters folgende Kriterien für Investmentfonds und ETFs vor: 

- Einhaltung der Kriterien für Einzeltitel (siehe oben) 

- oder Einhaltung folgender Mindestausschlüsse betreffend die investierten Unternehmen: 

geächtete Waffen (>0%), Tabakproduktion (>5%), Kohle (>30% Umsatz aus Herstellung 

und/oder Vertrieb) und schwere Verstöße gegen UN Global Compact (ohne positive 

Perspektive); bei investierten Staaten gelten Mindestausschlüsse im Hinblick auf die 

Verletzung von Grundrechten bezüglich Demokratie und Menschrechte (schwerwiegend, 

dauerhaft und systematisch) 

- oder Klassifizierung gemäß Art. 8/9 EU-SFDR (Offenlegungsverordnung) 

(Eine Ausnahme hiervon ist für ETFs/Fonds bis max. 25% der Assets under Management des 

verwalteten Portfolios zulässig.) 

 

Weiters werden in diesem Produkt allgemeine Nachhaltigkeitsgrundsätze angewandt. 

Hersteller geächteter und kontroverser Waffen sind ausgeschlossen. Hierzu zählen Waffen nach 

dem Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 

Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem 

Übereinkommen über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konvention“) sowie B-und C-Waffen 

nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC). 

Das Bankhaus Spängler hat die Principles of Responsible Investing der United Nations (UN PRI) 

unterzeichnet. Durch diese soll die Akzeptanz und Umsetzung in der gesamten Finanzbranche 

vorangetrieben und deren ökologische und soziale Wirkung verbessert werden. 

 

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Eine Bewertung der Verfahrensweisen guter Unternehmensführung der investierten 

Unternehmen erfolgt durch eine Betrachtung der Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global 

Compact und der OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Es wird nicht in Unternehmen 

investiert, denen sehr schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact oder die 

OECD-Leitsätze vorgeworfen werden.  

Der UN Global Compact umfasst 10 Prinzipien, die den Bereichen Menschenrechte, 

Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung zuzuordnen sind. Ist ein 

Unternehmen in eine oder mehrere ESG-Kontroversen verwickelt, bei denen glaubhafte 

Anschuldigungen bestehen, dass das Unternehmen oder dessen Geschäftsführung gegen diese 

Prinzipien verstoßen hat, so wird dies als „schwerer Verstoß“ gegen globale Normen wie die ILO 

(„International Labour Organization“) Kernarbeitsnormen oder die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte gewertet. Dazu gehören z. B. Unternehmen, die Kinder bzw. Zwangsarbeit 

anwenden.  

Die OECD-Leitsätze sind neben den ILO-Kernarbeitsnormen und dem UN Global Compact 

weltweit das wichtigste Instrument zur Förderung von verantwortungsvoller 

Unternehmensführung. Für Unternehmen bieten sie einen Verhaltenskodex bei 

Auslandsinvestitionen und für die Zusammenarbeit mit ausländischen Zulieferern. Sie 

beschreiben, was von Unternehmen bei ihren weltweiten Aktivitäten im Umgang mit 

Gewerkschaften, im Umweltschutz, bei der Korruptionsbekämpfung oder der Wahrung von 

Verbraucherinteressen erwartet wird. 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 

Das verwaltete Portfolio investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio. Nach der 

Erstveranlagung erfüllen mindestens 51% der Investitionen die ökologischen und sozialen 

Merkmale (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale).* 

 

 

*Im Rahmen von Umschichtungen des verwalteten Portfolios und/oder der begründeten 

Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann das verwaltete Portfolio den Anteil an 

Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren 

Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. 

Die Verfahrensweisen 

einer guten 

Unternehmensführung 

umfassen solide 

Managementstrukturen,  

die Beziehungen zu den 

Arbeitnehmern, die 

Vergütung von 

Mitarbeitern sowie die 

Einhaltung der 

Steuervorschriften. 

 

Die Vermögen-

sallokation gibt den 

jeweiligen Anteil der 

Investitionen in 

bestimmte 

Vermögenswerte an. 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale 

umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur 

Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale getätigt wurden.  

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen 

des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder 

soziale Merkmale ausgerichtet sind, noch als nachhaltige 

Investitionen eingestuft werden. 

Investitionen

# 1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

51%

# 2 Andere
Investitionen
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In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 

Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

 

Das verwaltete Portfolio strebt keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das mit 

der EU-Taxonomie konform ist, an. Daher beträgt der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen 

mit Umweltziel, die mit der EU-Taxonomie konform sind, 0%. Es sind auch keine Investitionen 

in EU-Taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie 

vorgesehen. 

 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 

ermöglichende Tätigkeiten? 

Der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten beträgt jeweils 0%. 

Art der 

Wirtschaftstätigkeit 

Anteil 

Ermöglichende Tätigkeiten 0,00 % 

Übergangstätigkeiten 0,00 % 

 

  

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 

Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 

Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste 

Grafik die Taxonomie- Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts 

einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur 

in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

*    Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 

gegenüber Staaten. 

x%

100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich der 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

x%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

Taxonomiekonforme 

Tätigkeiten, 

ausgedrückt durch 

den Anteil der: 

- Umsatzerlöse, die 

den Anteil der 

Einnahmen aus 

umweltfreundlichen 

Aktivitäten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln  

- Investitionsausgab

en (CapEx), die die 

umweltfreundlichen 

Investitionen der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

aufzeigen, z. B. für 

den Übergang zu 

einer grünen 

Wirtschaft.  

- Betriebsausgaben 

(OpEx), die die 

umweltfreundlichen 

betrieblichen 

Aktivitäten der 

Unternehmen, in die 

investiert wird, 

widerspiegeln. 

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar 

ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen 

wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten. 

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch 

keine CO2- armen Alternativen gibt und die unter 

anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die 

den besten Leistungen entsprechen. 
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Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 

sozialen Mindestschutz? 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen potenziell: 

- Derivate und derivative Instrumente, die zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie 

dienen, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale beitragen. 

- Sichteinlagen und kündbare Einlagen im Rahmen der Anlagegrenzen. 

- Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und ETFs, für die 

keine oder keine hinreichenden ESG-Daten vorliegen und daher nicht sichergestellt werden 

kann, ob diese auf die ökologischen und sozialen Merkmale des verwalteten Portfolios 

ausgerichtet sind. 

- Investitionen, in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und ETFs, die nicht 

nach ESG-Kriterien ausgewählt werden und unter anderem der Diversifikation des 

verwalteten Portfolios dienen. 

Ein sozialer Mindestschutz wird bei den oben genannten Investitionen hergestellt, in dem über 

die in der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien hinaus grundsätzlich nicht in Hersteller 

geächteter und kontroverser Waffen investiert wird. 

 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 

finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:  

https://www.spaengler.at/service/wertpapiere 

   

https://www.spaengler.at/service/wertpapiere

